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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 

Die Öffentlichkeit hat vom 19.05. bis 30.06.2021 die Möglichkeit, den aktualisierten Entwurf des 

Lärmaktionsplanes der dritten Runde für Hauptverkehrsstraßen in Dinslaken einzusehen und die 

Möglichkeit, der Verwaltung Anregungen, Bedenken sowie Hinweise mitzuteilen. 

Der bereits bestehende Lärmaktionsplan wurde von der Verwaltung überprüft und überarbeitet. 

Der Plan stellt die rechtlichen Hintergründe dar, bewertet die Lärmsituation und zeigt mögliche 

Maßnahmen zur Verminderung von Lärm auf. Außerdem werden bereits umgesetzte und geplante 

Lärmminderungsmaßnahmen im Stadtgebiet aufgeführt.  

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes ist ab dem 19.05.2021 auf der Webseite der Stadt unter  

www.dinslaken.de/de/wirtschaft-wohnen/laermaktionsplan/  

hinterlegt. Als zusätzliches Informationsangebot kann der Entwurf bei der Stabsstelle 

Stadtentwicklung im Technischen Rathaus der Stadt Dinslaken, Hünxer Straße 81, 

46537 Dinslaken, eingesehen werden. Aufgrund der pandemischen Situation ist das Technische 

Rathaus bis auf weiteres für den Besucher*innenverkehr geschlossen. Sollten Sie vor Ort Einsicht 

in den Entwurf des Plans nehmen wollen, müssen Sie einen Termin zur Einsichtnahme 

vereinbaren. 

Diese können in der Regel montags bis donnerstags von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 

16:00 Uhr sowie freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr unter der Rufnummer 02064/66-374 innerhalb der 

Auslegungsfrist individuell vereinbart werden.  

Es besteht dann bis einschließlich 07.07.2021 die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf 

abzugeben. Diese muss schriftlich an 

Stadt Dinslaken 

Stabsstelle Stadtentwicklung 

z.Hd. Herrn Dinn 

Hünxer Straße 81 

46537 Dinslaken 

oder in elektronischer Form an stephan.dinn@dinslaken.de gesandt werden. Später eingegangene 

Stellungnahmen können nicht berücksichtigt werden. 

 

 
Dinslaken, 22.04.2021 

 

Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

 

 

 

gez. Dr. Thomas Palotz 

Beigeordneter 

 
 

http://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-wohnen/laermaktionsplan/

